
 

Baden-Württembergische Jahrgangsmeisterschaften (Jg. 2013-2018) 
vom 9. bis 10. Mai 2026 in Freiburg 

 

Veranstalter:   Badischer Schwimm-Verband e.V. und Schwimmverband Württemberg e.V. 
Ausrichter:   SSV Freiburg e.V. 
Wettkampfort: Westbad Freiburg (Ensisheimer Str. 9, 79110 Freiburg) 
 

Samstag, 9. Mai 2026 

1. Abschnitt 

Einlass: 8 Uhr, Einschwimmen: 8 Uhr,  
Kari-Sitzung: 8:15 Uhr, Beginn: 9 Uhr 

2. Abschnitt 

Einlass / Einschwimmen / Kari-Sitzung nach 
Ende Abs. 1, Beginn: 60min nach Ende Abs. 1 

WK 1 50m Rücken w WK 9 50m Freistil w 

WK 2 50m Rücken m WK 10 50m Freistil m 

WK 3 200m Lagen w WK 11 200m Schmetterling w 

WK 4 200m Lagen m WK 12 200m Schmetterling m 

WK 5 100m Freistil w WK 13 100m Brust w 

WK 6 100m Freistil m WK 14 100m Brust m 

WK 7 200m Brust w WK 15 4x100m Freistil w 

WK 8 200m Brust m WK 16 4x100m Freistil m 

 

Sonntag, 10. Mai 2026 

3. Abschnitt 

Einlass: 8 Uhr, Einschwimmen: 8 Uhr,  
Kari-Sitzung: 8:15 Uhr, Beginn: 9 Uhr 

4. Abschnitt 

Einlass / Einschwimmen / Kari-Sitzung nach 
Ende Abs. 3, Beginn: 60min nach Ende Abs. 3 

WK 17 50m Brust w WK 25 50m Schmetterling w 

WK 18 50m Brust m WK 26 50m Schmetterling m 

WK 19 400m Freistil w WK 27 200m Freistil w 

WK 20 400m Freistil m WK 28 200m Freistil m 

WK 21 100m Schmetterling w WK 29 100m Rücken w 

WK 22 100m Schmetterling m WK 30 100m Rücken m 

WK 23 200m Rücken w WK 31 4x100m Lagen w 

WK 24 200m Rücken m WK 32 4x100m Lagen m 

 

  



 

Pflichtzeiten 

 

 
2018 

AK 8 

2017 

AK 9 

2016 

AK 10 

2015 

AK 11 

2014 

AK 12 

2013 

AK 13 

50m F w 00:45,98 00:41,33 00:38,03 00:35,69 00:34,31 00:32,71 

50m F m 00:44,09 00:41,23 00:37,88 00:35,17 00:32,82 00:30,67 

100m F w 01:43,15 01:32,59 01:24,86 01:18,37 01:14,65 01:11,28 

100m F m 01:41,74 01:32,32 01:24,93 01:16,90 01:11,67 01:07,26 

200m F w - 03:23,40 03:05,30 02:49,87 02:43,30 02:36,24 

200m F m - 03:22,86 03:02,99 02:49,93 02:38,92 02:29,54 

400m F w - - 06:29,97 06:01,21 05:43,15 05:29,75 

400m F m - - 06:22,11 05:56,20 05:30,01 05:18,20 

50m B w 00:58,11 00:53,88 00:48,07 00:45,33 00:42,78 00:41,25 

50m B m 00:59,16 00:53,84 00:48,78 00:44,62 00:41,39 00:38,58 

100m B w - 01:59,09 01:45,91 01:38,38 01:34,49 01:29,65 

100m B m - 01:59,99 01:47,45 01:38,51 01:30,74 01:24,26 

200m B w - - 03:48,52 03:33,39 03:22,64 03:15,46 

200m B m - - 03:50,62 03:32,14 03:16,42 03:05,95 

50m R w 00:53,03 00:48,12 00:44,15 00:40,60 00:38,77 00:37,04 

50m R m 00:51,85 00:48,26 00:43,94 00:40,28 00:37,42 00:35,15 

100m R w 01:58,00 01:45,87 01:36,45 01:28,05 01:23,25 01:19,59 

100m R m 01:54,39 01:46,33 01:35,81 01:28,09 01:21,29 01:15,57 

200m R w - 03:46,60 03:29,40 03:10,12 03:00,49 02:54,16 

200m R m - 03:45,85 03:26,17 03:09,83 02:56,40 02:46,90 

50m S w - 00:46,46 00:41,36 00:38,01 00:36,48 00:34,63 

50m S m - 00:46,50 00:41,52 00:37,70 00:34,94 00:32,73 

100m S w - - 01:34,51 01:26,84 01:22,27 01:17,15 

100m S m - - 01:34,50 01:25,70 01:19,11 01:13,11 

200m S w - - - 03:14,92 03:02,48 02:54,08 

200m S m - - - 03:13,24 02:58,19 02:46,18 

200m L w - - 03:28,78 03:12,21 03:02,16 02:56,48 

200m L m - - 03:27,02 03:09,40 02:57,21 02:47,77 

 

  



 

Allgemeine Bestimmungen 

 

1. Wettkampfbestimmungen (WB), Rechtsordnung (RO), Anti-Doping-Ordnung (ADO) 

Es gelten die Wettkampfbestimmungen (WB), die Rechtsordnung (RO) und die Anti-Doping-Ordnung (ADO) des 
Deutschen Schwimm-Verbandes e.V. in der jeweils aktuellen Fassung. Für Behinderte mit 
Klassifizierungsnachweis sind zusätzlich die Wettkampfbestimmungen des Deutschen 
Behindertensportverbandes e.V. anzuwenden.  
Mit der Abgabe der Meldungen müssen die Vereine / Startgemeinschaften eine Versicherung abgeben, dass die 
von ihnen gemeldeten Sportler*innen das Startrecht für den Verein / die Startgemeinschaft haben, die 
vorgeschriebene Jahreslizenz bezahlt wurde und dass sie ihre Sportgesundheit durch ein ärztliches Zeugnis 
nachweisen können, welches nicht älter als ein Jahr ist (§ 11 (2) WB-Allgemeiner Teil). 

 

2. Wettkampfanlage 

Westbad Freiburg (Ensisheimer Str. 9, 79110 Freiburg) 

Die Bahnlänge beträgt 50 m bei einer Wassertiefe von ca. 1,80 m. Geschwommen wird auf 8 Bahnen, die mit 
Wellenkillerleinen voneinander getrennt sind. Die Wassertemperatur beträgt ca. 26°C. Die Zeitnahme erfolgt 
durch elektronische Zeitmessung. 

 

3. Teilnahme- und Startberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind die Mitglieder von Vereinen/Startgemeinschaften, die dem BSV oder SVW angehören. 
Startberechtigt sind nur Sportler*innen der Jahrgänge 2013-2018. Die Sportler*innen des Jahrgänge 2016-2018 
dürfen nicht mehr als 6 Starts pro Tag (inkl. Staffeln) absolvieren. 

 

4. Meldungen 

Die Meldungen dürfen nur von Vereinen/Startgemeinschaften, nicht von einzelnen Sportler*innen abgegeben 
werden. Es ist je Verein/Startgemeinschaft nur eine Melde- bzw. Kontaktadresse zulässig. Die Meldungen erfolgen 
per E-Mail gemäß dem aktuellen DSV-Standard. 
 

5. Meldeanschrift  SSV Freiburg e.V. (E-Mail: meldung@ssvf.de)   
 

6. Meldeschluss  Donnerstag, 30. April 2026, 18:00 Uhr 

 

7. Meldegeld und Bezahlung 

Das Meldegeld beträgt bei Meldung im DSV7-Standard pro  Einzelmeldung 14 € und pro 

         Staffelmeldung 26€. 
Bei jeder anderen Art von Meldung ohne DSV7-Standard erhöht sich das Meldegeld um 2,00 € je Meldung. Das 
Meldegeld sowie eventuelle Ordnungsgebühren werden jedem teilnehmenden Verein/Startgemeinschaft nach der 
Veranstaltung von den Veranstaltern per E-Mail in Rechnung gestellt. Soweit Einzugsermächtigungen vorliegen, 
wird nach einer 10-tägigen Prüffrist eingezogen. Sollte die Rechnung nicht fristgerecht beglichen werden, werden 
unter Bezugnahme auf § 19 Abs. 2d WB-AT aufgrund fehlender Teilnahmeberechtigung an dieser Veranstaltung 
gegen den Verein bzw. dessen Schwimmer*innen weitere Maßnahmen entsprechend § 20 WB-AT eingeleitet. 
 

8. Meldebestätigung und Meldeergebnis 

Die meldenden Vereine/Startgemeinschaften erhalten bis zum 01.05.2026, 18:00 Uhr, eine Meldebestätigung. Sie 
wird an die angegebene E-Mail-Adresse geschickt. Korrekturen zu den aufgenommenen Meldungen müssen bis 
spätestens 02.05.2026, 18:00 Uhr, an die Meldeadresse (Ausrichter) per E-Mail erfolgen. Nach Ablauf dieser Frist 
wird das Meldeergebnis für die gesamte Veranstaltung erstellt. Die Veranstalter/Ausrichter behalten sich vor, 
Beginn- bzw. Pausenzeiten zu ändern/anzupassen.  
 

9. Erhöhtes nachträgliches Meldegeld (ENM) 

Die Veranstalter erheben ein erhöhtes nachträgliches Meldegeld (ENM) in Höhe von jeweils 28,00 € je Einzelstart 
und 52,00 € je Staffelstart, wenn Sportler*innen sich für einen gemeldeten Wettkampf nicht fristgerecht 
abmelden, nicht antreten, disqualifiziert werden oder die in der Ausschreibung geforderte Pflichtzeit nicht 

mailto:meldung@ssvf.de


 

erreichen. 
Das ENM entfällt, wenn der/die Sportler*in rechtzeitig bis 30min vor Beginn des Abschnittes des jeweiligen 
Wettkampfs schriftlich beim Ausrichter abgemeldet wird. 

Das ENM bei Nichterreichen der Pflichtzeit oder Disqualifikation entfällt, wenn der/die Schwimmer*in nachweisen 
kann, dass die Pflichtzeit bereits bei einer anderen Veranstaltung auf einer 25m oder 50m Bahn vom 01. 
September 2025 bis einschließlich 30. April 2026 erreicht wurde. Der Nachweis bzw. die Kontrolle der 
Pflichtzeiten erfolgt ausschließlich elektronisch über die Bestenliste des DSV. 

 

10. Laufeinteilung 

Die Laufeinteilung erfolgt jahrgangsweise, nicht vollbesetzte Läufe werden ggf. zusammengelegt.  
 

11. Wertung 

In allen Einzelwettkämpfen erfolgt eine Jahrgangswertung um die Titel „Baden-Württembergische*r 
Jahrgangsmeister*in“.  
In den Staffelwettkämpfen erfolgt eine Wertung in den Altersklassen Jugend C (Jg. 2013/2014), Jugend D (Jg. 
2015/2016) und Jugend E (Jg. 2017/2018). 
 

12. Auszeichnungen 

Die drei Erstplatzierten je Wertungsklasse erhalten Medaillen. Für die Plätze 1-8 je Wertungsklasse werden den 
Vereinen/SG im Nachgang Urkunden zum Download/Ausdruck als PDF bereitgestellt. Die Siegerehrungen sind 
Bestandteil des Wettkampfes. Medaillen werden nicht nachgesendet. 
 

13. Kampfrichter 

Schiedsrichter und Starter werden vom Referenten Kampfrichterwesen des BSV eingeladen. Alle weiteren 
Kampfrichter stellen anteilig die teilnehmenden Vereine. Die teilnehmenden Vereine stellen bis 9 abgegebenen 
Meldungen pro Abschnitt einen und ab 10 abgegebenen Meldungen pro Abschnitt zwei Kampfrichter. Je nach 
Meldezahlen kann sich diese Anzahl verringern; die endgültige Zahl der zu stellenden Kampfrichter je Verein und 
Abschnitt wird mit dem Meldeergebnis bekannt gegeben. Nach Bekanntgabe der endgültigen Zahlen melden die 
Vereine bis zum 08.05.2026 namentlich die Kampfrichter (ggf. mit Einsatzwunsch), die in den jeweiligen 
Abschnitten zum Einsatz kommen sollen an den Ausrichter (Meldeadresse). Diese Kampfrichter erscheinen mit 
gültiger Lizenz unaufgefordert bei der Kampfrichtersitzung. Sollte ein Verein die endgültig festgesetzte Anzahl an 
Kampfrichtern nicht stellen, so wird vom Veranstalter für jeden fehlenden Kampfrichter pro Abschnitt eine 
Ordnungsgebühr in Höhe von 50,00 € erhoben. 

 

14. Datenschutz 

Mit der Abgabe der Meldungen erkennt der Verein / die Startgemeinschaft die Ausschreibung an und erklärt, dass 
er / sie und die gemeldeten Sportler*innen mit der Speicherung und Veröffentlichung der personenbezogenen 
Daten einverstanden sind. Mit der Meldung wird auch das Einverständnis für die Veröffentlichung der 
Wettkampfdaten in Meldeergebnissen und Bestenlisten erklärt.  
Zusätzlich erklärt der Verein / die Startgemeinschaft mit Abgabe der Meldung, dass die in der Anmeldung 
genannten Daten sowie im Rahmen der Veranstaltung erstellte Fotos, Filmaufnahmen oder fotomechanische 
Vervielfältigungen ohne Vergütungsansprüche des Betroffenen vom Veranstalter und Dritten wie Medien und 
Sponsoren genutzt werden dürfen. 

Im Übrigen gelten die allgemeinen Informationen des DSV zum Datenschutz bei der Teilnahme an 
Wettkampfveranstaltungen. Diese sind auf der DSV-Homepage (https://www.dsv.de/de/service/regelwerke/dsv/) 
zu finden. 
 

15. Sonstiges 

• Das Protokoll wird als PDF-Datei auf der Homepage des DSV und der Veranstalter nach der Veranstaltung 
zur Verfügung gestellt. 

• Der Ausrichter hält ein reichhaltiges Angebot von Speisen und Getränken bereit.  

https://www.dsv.de/de/service/regelwerke/dsv/


 

• Für Unfälle, Diebstähle und Schäden jeglicher Art, die im Zusammenhang mit der Durchführung der 
Veranstaltung stehen, wird von Veranstalter und Ausrichter keine Haftung übernommen, sofern nicht 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Ausrichters oder Veranstalters ursächlich waren. 

 

 

Björn Schorch Marco Troll Christoph Roth 

BSV-Fachwart Schwimmen SSV Freiburg e.V. SVW-Fachwart Schwimmen 

 


